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ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Neubauer 
und weiterer Abgeordneter 
 
an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

betreffend Pensionsanpassungen 2013 und 2014 
 
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 20. Oktober 2011 in der 
Rechtssache C-126/10 zu Recht erkannt: 
 
1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit ist dahin auszulegen, dass ein System 
der jährlichen Pensionsanpassung wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
in den Geltungsbereich dieser Richtlinie und damit unter das Diskriminierungsverbot 
in Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie fällt.   
 
2. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 79/7 ist dahin auszulegen, dass das vorlegende Gericht 
in Anbetracht der ihm unterbreiteten statistischen Daten und mangels gegenteiliger 
Anhaltspunkte zu der Annahme berechtigt wäre, dass diese Bestimmung einer 
nationalen Regelung entgegensteht, die dazu führt, dass ein erheblich höherer 
Prozentsatz weiblicher als männlicher Pensionsbezieher von einer außerordentlichen 
Pensionserhöhung ausgeschlossen wird. 
 
3. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 79/7 ist dahin auszulegen, dass – falls das vorlegende 
Gericht im Rahmen der von ihm zur Beantwortung der zweiten Frage 
vorzunehmenden Prüfung zu dem Ergebnis kommen sollte, dass der Ausschluss der 
Kleinstpensionen von der außerordentlichen Erhöhung, die die im 
Ausgangsverfahren fragliche Anpassungsregelung vorsieht, tatsächlich geeignet war, 
einen erheblich höheren Prozentsatz weiblicher als männlicher Pensionsbezieher zu 
benachteiligen – diese Benachteiligung weder mit dem früheren Pensionsanfallsalter 
erwerbstätiger Frauen noch mit der bei ihnen längeren Bezugsdauer der Pension 
oder damit gerechtfertigt werden kann, dass auch der Ausgleichszulagenrichtsatz für 
das Jahr 2008 überproportional erhöht wurde. 
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz folgende 
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Anfrage 
 

Entsprechen die Pensionsanpassungen 2013 und 2014 aus der Sicht des 
Sozialministeriums in vollem Umfang dem oben genannten Erkenntnis des 
Europäischen Gerichtshofs?  
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